
che Rechtsweg nicht zu einer Ungleichbehandlung der verschie-
denen Kirchen. Somit ist auch der Ruf des Muezzins an den Vor-
schriften des Immissionsschutzrechtes zu messen. Rechtsgrund-
lage eines (m�glichen) nachbarrechtlichen Abwehranspruchs
sind §§ 906, 1004 BGB.

b) Ein weiterer, wesentlicher Unterschied ist, dass der Gebets-
ruf nicht nur nicht wie das Glockenl�uten auch profanen Zwe-
cken (zB Polizeigel�ut) dienen kann, sondern auch noch inhalt-
lich die Dreieinigkeit Gottes – ein wesentlicher Grundsatz des
Christentums – in Abrede stellt.53 Nichtsdestotrotz ist auch der
Gebetsaufruf des Muezzins als Kundgabe des islamischen Be-
kenntnisses vom Schutzbereich des Art 4 II GG erfasst, denn die
Religionsaus�bungsfreiheit umfasst nicht nur das �ffentliche
Eintreten f�r den eigenen Glauben, sondern auch das Werben
und Abwerben f�r den eigenen Glauben.54

Demnach muss der Gebetsruf wie das liturgische L�uten als
religi�ser L�rm nur dann ged�mpft werden, wenn er eine uner-
tr�gliche Intensit�t erreicht. Es gelten hierbei die gleichen Be-
urteilungsmaßst�be (Lautst�rke, Dauer, Tageszeit, etc).55 Die
christliche Pr�gung Deutschlands kommt dabei grds nicht als
begrenzendes Kriterium in Betracht, es sei denn dergestalt,
dass in einem in der Mehrzahl von Christen bewohnten Stadt-
(teil) der Gebetsruf m�glicherweise weniger h�ufig und leiser

erschallen darf, als es von den Muslimen begehrt und in einem
�berwiegend von ihnen bewohnten Stadtteil auch gew�hrt wer-
den w�rde.56

IV. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Entscheidung des VGH M�nchen setzt die bisherige Rspr fort.
Ob in Zukunft alle Klagen gegen Kirchenglocken einheitlich vor
die Verwaltungsgerichte kommen, muss sich zeigen. Mit großen
inhaltlichen �nderungen ist im �brigen weder beim liturgischen
noch beim Zeitschlagen zu rechnen; hier haben sich allgemein
die Maßst�be f�r die Einzelfallbeurteilung gefestigt.

Diese Maßst�be sind auf den Gebetsruf des Muezzins, der
immissionsrechtlich wie das Liturgische L�uten zu behandeln ist,
anzuwenden. Dabei kann die christliche Pr�gung Deutschlands
wegen des staatlichen Neutralit�tsgebotes nur in Ausnahmef�l-
len Ber�cksichtigung finden.

53 Guntau ZerKR 43, 378
54 Bamberger JA 1999, 216; Guntau ZerKR 43, 378; Rademacher/Janz JuS 2002, 62
55 BVerwG NJW 1992, 2170; Schmehl KJ 1998, 539, 540 f
56 Vgl Muckel (Fn 46) S 251 u 256
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n SACHVERHALT

Dem an der hessischen Universit�t X im Fach Rechtswissenschaft im 6. Fachsemester eingeschrie-
benen Studenten S fehlt f�r die Anmeldung zur ersten juristischen Staatspr�fung nur noch die
erfolgreiche Teilnahme an der �bung im �ffentlichen Recht f�r Fortgeschrittene. S nimmt daher im
Sommersemester 2004 an der entsprechenden von Professor P abgehaltenen �bung teil. In das
Gutachten zur ersten Hausarbeit �bernimmt S an entscheidenden Stellen umfangreich w�rtlich
Textpassagen aus im Internet gefundenen Ver�ffentlichungen, ohne diese als Zitate kenntlich zu
machen. Noch vor R�ckgabe der Hausarbeit verwendet S in der ersten Klausur umfassende
Spickzettel. In der Aufregung der Klausuratmosph�re gibt er sie versehentlich mit seiner Bearbei-
tung des Falles ab.

Beide Handlungen fallen bei den Korrekturen auf, weshalb P den S in seine Sprechstunde
bittet. Angesichts des erdr�ckenden Beweismaterials gibt S alles zu. Beide Verhaltenswei-
sen stellen Verst�ße gegen die Pr�fO dar, die gem § 5 Pr�fO zur Bewertung mit »ungen�gend«
f�hren. Außerdem schließt P den S unter Berufung auf § 10 Pr�fO vom weiteren Verlauf der
�bung aus. Zur Begr�ndung verweist er auf die Schwere der wiederholten Verst�ße, die trotz der
negativen Folgen f�r S keine andere Entscheidung zuließen. Den Ausschluss h�lt S f�r �ber-
zogen und rechtswidrig. Besonders �rgert es ihn, dass er nun fr�hestens ein Semester sp�ter die
Zulassung zur ersten juristischen Staatspr�fung beantragen kann. Mehrere emp�rte Auftritte bei
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P, bei dem er auch schriftlich gegen die Entscheidung protestiert, fruchten jedoch nicht.
Daraufhin beschließt S, einen Tag vor der n�chsten �bungsstunde einstweiligen Rechts-
schutz gegen den Ausschluss von der �bung zu beantragen. Hat sein Antrag Aussicht auf
Erfolg?

Auszug aus der Pr�fO des FB Rechtswissenschaft der Universit�t X:

§ 10 Pr�fO

In schweren F�llen des Verstoßes gegen die Pr�fungsordnung kann die oder der Studierende vom
weiteren Verlauf der �bung durch die Veranstalterin oder den Veranstalter der jeweiligen Lehr-
veranstaltung ausgeschlossen werden.

Auszug aus dem Hessischen Hochschulgesetz:

§ 1 I 1HHG

Die Hochschulen des Landes Hessen sind rechtsf�hige K�rperschaften des �ffentlichen Rechts und
zugleich staatliche Einrichtungen.

§ 8 I HHG

Mitglieder der Hochschule sind die Professorinnen und Professoren, die Studierenden, das
wissenschaftliche, medizinische, administrative und technische Personal und die Pr�sidentin
oder der Pr�sident.

§ 25 I HHG

Hochschulpr�fungen werden auf Grund von Pr�fungsordnungen abgelegt, in denen insb zu regeln
sind: . . .

11. die Folgen von Verst�ßen gegen Pr�fungsvorschriften, . . .

§ 44 I 1 HHG

Die Pr�sidentin oder der Pr�sident vertritt die Hochschule nach außen. . . .

§ 50 I HHG

Der Fachbereichsrat . . . ist zust�ndig f�r:
1. Erlass der Pr�fungsordnungen und der Studienordnungen, . . .

n L�SUNG

Der Antrag des S hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zul�ssig und begr�ndet ist.

A. Zul�ssigkeit des Antrags

Der Antrag ist zul�ssig, wenn die entsprechenden Sachentscheidungsvoraussetzungen gegeben
sind.

I. Er�ffnung des Verwaltungsrechtswegs

Der Ausschluss von der �bung wird einseitig zu Lasten des S ausgesprochen und stellt eine Sanktion
auf Grund § 10 Pr�fO dar. Der Ausschluss ergeht also in einem Subordinationsverh�ltnis. Allerdings
trifft er S als immatrikulierten Studenten, der als solcher Mitglied der Universit�t, nach § 1 HHG einer
K�rperschaft des �ffentlichen Rechts, ist; er steht in einem besonderen Verwaltungsrechtsverh�ltnis
zur Universit�t, das beiderseits spezielle Rechte und Pflichten zur Folge hat (grdl dazu Ipsen, Allg
Verwaltungsrecht, 3. Aufl, Rn 192 ff). Solche F�lle blendet die Subordinationstheorie in ihrer klassi-
schen Auspr�gung aus, die sich allein auf das Verh�ltnis zwischen Verwaltung und B�rger konzen-
triert. Jedoch ist bei Fortentwicklung der Subordinationstheorie auf die F�lle von Subordination
innerhalb der Verwaltung (Koch/Rubel/Heselhaus Allg Verwaltungsrecht (K/R/H), 3. Aufl § 3 Rn 152)
eine �ffentlich-rechtliche Streitigkeit zu bejahen. Da die sog modifizierte Subjektstheorie und die
Interessentheorie einen weitergehenden Begriff der �ffentlich-rechtlichen Streitigkeit verwenden,

Verwaltungsrechtsweg
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